
Fraktionsvorsitzender HLL 
Ralf Berger 
Am Schachtelgraben 26 
67454 Haßloch 
Tel:    06324 911 32 13 
Mobil: 0152 28 68 71 71 
E-Mail: kontakt@hasslocher-liste.de 
E-Mail: ralf.m.berger@web.de 

Herrn Tobias Meyer 
1. Beigeordneter 
Rathausplatz 1 

67454 Haßloch 
 Haßloch, den 21.09.2020 

Antrag: Festsetzung eines Wasserschutzgebietes im Mittelwald 

Sehr geehrter Herr Meyer, 

Auf Basis der Grundwasserneubildungsrate von etwas über 3 Liter/s·km² beantragt die 
HaßLocher Liste (HLL): 

1. Festsetzung eines Trinkwasserschutzgebietes im Mittelwald mit einer Größe von 7 km².  
2. Reduzierung der Größe des vorgeschlagenen Trinkwasserschutzgebietes im Benzenloch 

von 23,2 km² auf 16,2 km² . 

Begründung: 
„Trinkwasser ist Lebensmittel Nr. 1. Der Schutz eines Trinkwasservorkommens sollte 
daher oberste Priorität genießen. Im vorliegenden Fall Benzenloch wird ein mit rd. 23,2 
km² relativ großes Trinkwasserschutzgebiet vorgeschlagen, da das Einzugsgebiet der 
Tiefbrunnen entsprechend groß ist. Geschuldet ist dies vor allem der relativ geringen 
Grundwasserneubildung in der westlichen Oberrheinebene. Folgende grobe 
Überschlagsrechnung soll das verdeutlichen [..]: Bei einer genehmigten Förderung aus 
den Brunnen Benzenloch von 2.000.000 m³ /Jahr und einer mit t leren 
Grundwasserneubildung von etwas über 3 Liter/s·km² (etwa rd. 100.000 m³/Jahr·km²) 
muss die Grundwasserneubildungsfläche und damit das Einzugsgebiet zwangsläufig 
im Größenbereich von 20 km² liegen.“ 
Quelle: Antrag auf Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Benzenloch der 
Gemeindewerke Haßloch GmbH, 67446 Haßloch/Pfalz, Parzellenscharfe Abgrenzung 
der Schutzzonen, April 2014, Seite 11, Autor: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH) 

Aufgrund der genannten Überschlagsrechnung ergibt sich für das noch bestehende 
Wasserrecht zur Entnahme von 700.000 m³ eine Größenordnung für ein Wasserschutzgebiet 
von 7 km². 

Mit freundlichem Gruß  

Gez. Ralf Berger
HaßLocherListe  
-HLL-Gemeinderatsfraktion- Volksbank Neustadt-Speyer-Hockenheim 
Christina von Lohr, Ralf Berger, Anna Krämer IBAN: DE57 5479 0000 0002 0801 09I 
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Nachhaltigkeitseinschätzung

Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes im Mittelwald 
Ökologische Zukunftsfähigkeit ⊕ ⓪ ⊖ Kurzbegründung 

A1: Klima schützen X

A2: Klimaanpassung X

A3. Energie- und Materialeffizienz verbessern X

A4. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln X

A5. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren 
X

Mittelwald als Schutzgebiet ökologisch entwickeln 
und Grundwasserneubildung im Trinkwasserschutz-
gebiet fördern

A6. Ökologisch mobil sein für alle ermöglichen X

Soziale Zukunftsfähigkeit ⊕ ⓪ ⊖ Kurzbegründung 

B1: Gesundes Leben ermöglichen X

B2: Bildung gnazheitlich leben X

B3: Sicher leben - Risiken minimieren X

B4: Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen X

B5: Sozialen Ausgleich ermöglcihen X

Ökonomische Zukunftsfähigkeit ⊕ ⓪ ⊖ Kurzbegründung 

C1: Haßloch als Wirtschaftsstandort stärken X Bisher: Wassergewinnung nur auf Flächen der Nach-
barkommune Neustadt

C2: Leben und Arbeit verknüpfen X

C3. Soziales und ökologisches Wirtschaften fördern X

C4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen X

C5:.Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten X Mittelwald als Schutzgebiet ökologisch entwickeln

Kulturelle Zukunftsfähigkeit ⊕ ⓪ ⊖ Kurzbegründung 

D1: Haßloch als selbstbewusste Gemeinde begreifen X
Bisher: Wassergewinnung nur auf Flächen der Nach-
barkommune Neustadt

D2: Werte reflektieren und vermittln X

D3. Gendergerechtigkeit fördern X

D4. Generationengerechtigkeit fördern X

D5.Vielfalt leben: Migration und Integration X

D6. Teilhaben von Menschen mit Behinderung fördern X

D7: Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken / 
weiterentwickeln X

D8: Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft wertschätzen X

Zukunfts-
fähigkeit 

fördernd neutral hemmend

⊕ ⓪ ⊖


